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SEVERIN DERHILGER/HERBE ALB

Römische Erlässe un: Entscheidungen
Päpstlicher Rat ZUT örderung scher Christen besser kennenzulernen
der Einheit der Christen enere. stellt Okumenismus alle
Dite Okumenische Dımens1ion in Fächer übergreifendes Lern- und For-
der Ausbildung derer, die schungsprinz1p dar und 1St deshalb
der eeisorge arbeiten spezifischer Weise berücksich-

(igen Insbesondere JENEC, die urz VOI
ihrem Praxiseinsatz stehen, sollen MIBereıts März 1998 tellte der Päpst- den reten Fragen der Sakramen-1C Rat ZUrTr: Förderung derel der

Christen das bislang, nicht Deutsch tenpastora. vertraut S11 (zum eispie.
veröffentlichte OKumen‘; The Ecumenıt1- aufTe, Patenscha ökumenische Got-

tesdienste, JIrauungen konfessionsver-cal Dımensıion the Formatıon 0Se schiedener Paare) Detaillierte Vor-Engaged ASIOra. Work VOT, wonach
das ökumenische Bemühen ZUTFC Wie- schläge Schlüsselbegriffen der Oku-

dergewinnung der el der christ- Mene, ZUT Methodologie und ZU!T prak-
lichen rchen verstärkt die Ausbil- tischen Durchführung dieses Lehr-

bereiches verdeutlichen die IThemen-dungsprogramme der der astora.
tatıgen Personen miteinbezogen WEel-

vıielia. der Aus- und Weiterbildung
den soll 1 oriff INnan drän- der der Seelsorge Jätıgen em

WIT! C1ISCNeEr Studiengang »Oku-gendes egen VO aps ohannes ENISINUS« wofür SUMMMa-Paul Il auf, das bereits ı überarbeite-
ten Ökumenischen Direktorium (1993) risch eın thematischer Verlaufsplan

der Enzyklika UIt UÜNUuMmM sint erste. wurde (Sekretariat der Dt
Bischofskonferenz Hg.] Verlautbarun(25 eirllen VOLTANSISCH Stellen-
gen des Apostolischen Stuhls, Nr 134)wert erhnalten hat Diese Texte bilden

ausdrücklich den Kontext des vorlie-
Johannes Paul Apostolischesgenden Studiendokumentes

Der Päpstliche Nat verwelst darauf Schreiben <  [P endam1  em
da{fs ZWar alle Gläubigen der OÖrde- S  > 18 Maı 1998 Kongregation f  ur

die Glaubenslehre, Lehrmäfßigerrun) der (1 der Yrısten interes-
Kommentar ZUT Schlußformel derS1Iier SE csollen dafß aber VOT em die

Seelsorger / innen Rahmen ihrer Professio fidei Vom Juniı 1998

Ausbildung umfassend ber die Er-
WO. schon bisher LININLEeTI WI1e-gebnisse des theologischen ialoges

inftormiert werden INUSSeN em der Korrekturen und Klarstellungen
sollen S16 die Möglichkeiten prakti- ezüglic einzelner estimmungen
scher Zusammenarbeit wahrnehmen des beziehungsweise des

CCEO/1990 (zumeist Urc Authen-und die Gelegenheiten Begegnungs-
erfahrungen vielfältiger Weise nut- tische Interpretationen) gegeben hat
ZECIL, auch den spirituellen und wurde erstmals dem Apostolischen
liturgischen Reichtum NnıC  atholi- Schreiben (motu proprio uendam
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SEVERIN LEDERHILGER/HERBERT KALB 

Römische Erlässe und Entscheidungen 

Päpstlicher Rat zur Förderung 
der Einheit der Christen: 
Die Ökumenische Dimension in 
der Ausbildung derer, die in 
der Seelsorge arbeiten 

Bereits im März 1998 stellte der Päpst­
liche Rat zur Förderung der Einheit der 
Christen das bislang nicht in Deutsch 
veröffentlichte Dokument The Ecumeni­
cal Dimension in the Formation of Those 
Engaged in Pastoral Work vor, wonach 
das ökumenische Bemühen zur Wie­
dergewinnung der Einheit der christ­
lichen Kirchen verstärkt in die Ausbil­
dungsprogramme der in der Pastoral 
tätigen Personen miteinbezogen wer­
den soll. Dabei griff man ein drän­
gendes Anliegen von Papst Johannes 
Paul H. auf, das bereits im überarbeite­
ten Ökumenischen Direktorium (1993) 
sowie in der Enzyklika Ut unum sint 
(25.5.1995) einen vorrangigen Stellen­
wert erhalten hat. Diese Texte bilden 
ausdrücklich den Kontext des vorlie­
genden Studiendokumentes. 

Der Päpstliche Rat verweist darauf, 
daß zwar alle Gläubigen an der Förde­
rung der Einheit der Christen interes­
siert sein sollen, daß aber vor allem die 
Seelsorger / innen im Rahmen ihrer 
Ausbildung umfassend über die Er­
gebnisse des theologischen Dialoges 
informiert werden müssen. Zudem 
sollen sie die Möglichkeiten zu prakti­
scher Zusammenarbeit wahrnehmen 
und die Gelegenheiten zu Begegnungs­
erfahrungen in vielfältiger Weise nüt­
zen, um auch den spirituellen und 
liturgischen Reichtum nichtkatholi-

scher Christen besser kennenzulernen. 
Generell stellt ,Ökumenismus' ein alle 
Fächer übergreifendes Lern- und For­
schungsprinzip dar und ist deshalb 
in je spezifischer Weise zu berücksich­
tigen. Insbesondere jene, die kurz vor 
ihrem Praxiseinsatz stehen, sollen mit 
den konkreten Fragen der Sakramen­
tenpastoral vertraut sein (zum Beispiel 
Taufe, Patenschaft, ökumenische Got­
tesdienste, Trauungen konfessionsver­
schiedener Paare). Detaillierte Vor­
schläge zu Schlüsselbegriffen der Öku­
mene, zur Methodologie und zur prak­
tischen Durchführung dieses Lehr­
bereiches verdeutlichen die Themen­
vielfalt in der Aus- und Weiterbildung 
der in der Seelsorge Tätigen. Zudem 
wird ein eigener Studiengang »Öku­
menismus« angeregt, wofür summa­
risch ein thematischer Verlaufsplan 
erstellt wurde. (Sekretariat der Dt. 
Bischofskonferenz [Hg.], Verlautbarun­
gen des Apostolischen Stuhls, Nr. 134) 

Johannes Paul 1I., Apostolisches 
Schreiben MP Ad tuendam fidem 
vom 18. Mai 1998. Kongregation für 
die Glaubenslehre, Lehrmäßiger 
Kommentar zur Schlußformel der 
Professio [idei vom 29. Juni 1998 

Obwohl es schon bisher immer wie­
der Korrekturen und Klarstellungen 
bezüglich einzelner Bestimmungen 
des CIC/1983 beziehungsweise des 
CCEO/1990 (zumeist durch Authen­
tische Interpretationen) gegeben hat, 
wurde erstmals in dem Apostolischen 
Schreiben (motu proprio ) Ad tuendam 
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fidem VO:  a aps Johannes Paul Il eine und des Verstandes den ehren
umfassendere Einfügung ZUI11 besse- welche der Römische Bischof der das
ren „Schutz des aubens  44 IM- Kollegium der Bischöfe verkünden,
INne)  S el richtet sich das OKumen; WE sS1e das authentische Lehramt

Irrtümer, die „insbesondere bei ausüben, auch WE S1e dieselben nicht
endgültiger Weise auszusprechendenen (aufgetreten SIN die sich mıiıt

den Disziplinen der eologie beschäf- beabsi  ge
tigen”, und soll nunmehr ausdrücklich ährend der erste und dritte Absatz
die sanktionsbewehrte Pflicht aufer- der Rechtsordnung der katholischen
egen, auch „die VO Lehramt der IC des lateinischen RKıtus (cC. 750,
IC endgültiger Weise vorgeleg- 7572 CIC/1983) W1e der orientalischen
ten ahrheiten (entsprechend be- Kituskirchen (cc 598, 599
achten“ (  eitung berücksichtigt wurden, mangelte
Bereits 1989 wurde selitens der ongre- hinsichtlich des zweıten schnittes
gation die Glaubenslehre für alle, einer adäquaten juridischen, isz1ıpli-
die „enn Amt übernehmen, das sich naren un:! strafrechtlichen msetzung.
direkt der indirekt auf die vertieftere Gerade dieser Bereich aber ist ach
Orschung Bereich der Wahrheiten Ansicht des Papstes „von ogrößter Be-
ber Glaube und Sitten bezieht der eu  S, da sich auf die mıt der
mıiıt eıNer besonderen Vollmacht der göttlichen Offenbarung notwendiger-
el  e der TIC| verbunden ist  44 (vgl welse verknüpften Wahrheiten bezieht

833 CIC), der Zusatz eiıner Über- Diese Wahrheiten, die bei der YTIOTFr-
nahmeverpflichtung hinsichtlich er schung der katholischen aubens-
Lehraussagen entsprechend deren ehre eiıne besondere spiration des
ogmatisc. ges  er Verbindlichkeit Heiligen Geistes für das tiefere Ver-

die 1e Formel bei der ble- ständnıiıs einer bestimmten Wahrheit
des Glaubensbekenntnisses e1in- ber Glaube der en UrC. die

IC ZU. Ausdruck bringen, Sindgefügt, wobei Inan rel Kategorien VO  -
Wahrheiten unterscheide Die Professio aus historischen Gründen der als logi-
fidet, der das Nizänokonstantinopolita- sche olge mıit der Offenbarung Vel-

nische ymbolum vorangestellt ist, üpft  M4 er wird Cd.  - 7/b0 CIC
lautgt der amtlichep Übersetzung Ca  - 598 Zzwel Paragra-
für Österreich (Abl OBK Nr. VO phen unterteilt, 82 lautet: „Fest
0.4.1991, „(1) Miıt Festigkeit anzuerkennen und halten ıst auch
glaube ich auch alles, w as geschrie- es und jedes, Was VO: Lehramt der
benen der überlieferten Gotteswort ICbezüglich des aubens und der
enthalten ist und W ds$s VO'  5 der IC en endgültig vorgelegt wird, das
sSe1 UrC. feierliches Urteil, sel 5 also, W ds ZUr unversehrten Bewahrung
Uurc. das Ordentlıche und allgemeine und ZUrTLC getreuen arlegung des lau-

erforderlich ist; daherLehramt als VO  > ‚ott geoffenbart ensgutes
glauben vorgelegt wird. (2) Miıt estig- widersetzt sich der Lehre der rche,
keit ehme ich e1ıters und Wer diese als endgültig haltenden
allem und jedem einzelnen fest, Was Sätze abl Wer trotzdem eine
bezüglich der aubens- und Sıitten- erartige Lehre, „worüber 750 82
ehre VO'  5 der Kirche definitiv vorgelegt der Ca  3 752 handelt, artnäckig ab-
wird (3) Ferner ange ich muıt religiös lehnt und, ach Verwarnung Urc
gegründetem Gehorsam des illens den Apostolischen der den
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fidem von Papst Johannes Paul H. eine 
umfassendere Einfügung zum besse­
ren "Schutz des Glaubens" vorgenom­
men. Dabei richtet sich das Dokument 
gegen Irrtümer, die "insbesondere bei 
denen (aufgetreten sind), die sich mit 
den Disziplinen der Theologie beschäf­
tigen", und soll nunmehr ausdrücklich 
die sanktionsbewehrte Pflicht aufer­
legen, auch "die vom Lehramt der 
Kirche in endgültiger Weise vorgeleg­
ten Wahrheiten (entsprechend) zu be­
achten" (Einleitung). 
Bereits 1989 wurde seitens der Kongre­
gation für die Glaubenslehre für alle, 
die "ein Amt übernehmen, das sich 
direkt oder indirekt auf die vertieftere 
Forschung im Bereich der Wahrheiten 
über Glaube und Sitten bezieht oder 
mit einer besonderen Vollmacht in der 
Leitung der Kirche verbunden ist" (vgI. 
can. 833 CIC), der Zusatz einer Über­
nahmeverpflichtung hinsichtlich aller 
Lehraussagen entsprechend deren 
dogmatisch gestufter Verbindlichkeit 
in die offizielle Formel bei der Able­
gung des Glaubensbekenntnisses ein­
gefügt, wobei man drei Kategorien von 
Wahrheiten unterscheidet. Die Professio 
fidei, der das Nizänokonstantinopolita­
nische Symbolum vora11:gestellt ist, 
lautet in der amtlichen Ubersetzung 
für Österreich (AbI. d. ÖBK Nr. 5 vom 
30.4.1991, S. 5): ,,(1) Mit Festigkeit 
glaube ich auch alles, was im geschrie­
benen oder überlieferten Gotteswort 
enthalten ist und was von der Kirche -
sei es durch feierliches Urteil, sei es 
durch das ordentliche und allgemeine 
Lehramt - als von Gott geoffenbart zu 
glauben vorgelegt wird. (2) Mit Festig­
keit nehme ich weiters an und halte an 
allem und jedem einzelnen fest, was 
bezüglich der Glaubens- und Sitten­
lehre von der Kirche definitiv vorgelegt 
wird. (3) Ferner hange ich mit religiös 
gegründetem Gehorsam des Willens 
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und des Verstandes den Lehren an, 
welche der Römische Bischof oder das 
Kollegium der Bischöfe verkünden, 
wenn sie das authentische Lehramt 
ausüben, auch wenn sie dieselben nicht 
in endgültiger Weise auszusprechen 
beabsichtigen". 
Während der erste und dritte Absatz in 
der Rechtsordnung der katholischen 
Kirche des lateinischen Ritus (ce. 750, 
752 CIC/1983) wie der orientalischen 
Rituskirchen (cc. 598, 599 CCEO/1990) 
berücksichtigt wurden, mangelte es 
hinsichtlich des zweiten Abschnittes an 
einer adäquaten juridischen, diszipli­
nären und strafrechtlichen Umsetzung. 
Gerade dieser Bereich aber ist nach 
Ansicht des Papstes "von größter Be­
deutung, da er sich auf die mit der 
göttlichen Offenbarung notwendiger­
weise verknüpften Wahrheiten bezieht. 
Diese Wahrheiten, die bei der Erfor­
schung der katholischen Glaubens­
lehre eine besondere Inspiration des 
Heiligen Geistes für das tiefere Ver­
ständnis einer bestimmten Wahrheit 
über Glaube oder Sitten durch die 
Kirche zum Ausdruck bringen, sind 
aus historischen Gründen oder als logi­
sche Folge mit der Offenbarung ver­
knüpft". Daher wird can. 750 CIC 
(= can. 598 CCEO) in zwei Paragra­
phen unterteilt, wovon § 2 lautet: "Fest 
anzuerkennen und zu halten ist auch 
alles und jedes, was vom Lehramt der 
Kirche bezüglich des Glaubens und der 
Sitten endgültig vorgelegt wird, das 
also, was zur unversehrten Bewahrung 
und zur getreuen Darlegung des Glau­
bensgutes erforderlich ist; daher 
widersetzt sich der Lehre der Kirche, 
wer diese als endgültig zu haltenden 
Sätze ablehnt". Wer trotzdem eine 
derartige Lehre, "worüber can. 750 §2 
oder can. 752 handelt, hartnäckig ab­
lehnt und, nach Verwarnung durch 
den Apostolischen Stuhl oder den 
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Ordinarius, nicht widerruft”, soll „mut mtes, „die dem dogmatischen
einer gerechten Strafe” elegt werden und sittlichen Bereich angehören un
(can. 1371 CIC; vgl Ca  3 1436 notwendig sind, das Glaubensgut
Die Kongregation für die Glaubens- treu bewahren und auszulegen,
re fügte en der romulga- auch We S1€e VO Lehramt der Kirche
tion eınen mıit Juni 1998 atierten cht als ormell geoffenbar vorgelegt
„Lehrmäßigen Kommentar ZUT Schlußfor- werden“. Diese ehren können VO'
mel der Professio fidei” Darın werden außerordentlichen Lehramt definiert
die einzelnen Aussagekategorien des der VO: Ordentliıchen und allgemei-
kirchlichen ‚ehNhramtes 1C. auf die LieN Lehramt der IC als sentent1a
Ordnung der ahrheiten, denen die definitive enenda als endgültig hal-
Gläubigen anzuhangen aben, ezüg- ten) unfehlbar gelehrt werden, weshalb

auch ihnen VO  a jedem Gläubigen die
keitscharakters verdeutlich SOWIE
lich ihres dogmatischen Verbindlich-

„feste und endgültige Zustimmung
hanı VO.:  o Beispielen insbesondere geben  “ ist (Nr. Als Beispiele, die
der jJüngeren Lehrverkündigung e- ZUuUI11 Teil auch erwunderung hervor-
äutert. gerufen aben, werden unter anderem
Demnach betrifft der IS Absatz die Ungültigkeitserklärung anglıkani-
der Schlufformel der Professio fide1 alle scher 'eihen durch Leo AILU., die Lehre
jene ehren göttlichen und katholi- VO  3 der Männern vorbehaltenen

Priesterweihe, die Unerlaubthei: derschen Glaubens, welche die IC
ormell als VO:  - ott geoffenbart VOI - Euthanasie SOWI1Ee die Unrechtmäßig-
legt, die als solche unabänderlich Ssind keit der Prostitution genann (Nr. 11)
und daher laubenszustimmung Ver- „Wer (diese Lehren) leugnet, lehnt

Wahrheiten der katholischen Lehre ablangen, WI1ıe z die christologischen
der marianischen Dogmen, die Ein- und STE)| deshalb nicht mehr der
setzung der akrament: UrcCc vollen Gemeinschaft mıiıt der atholiji-
StUS und ihre Gnadenwirksamkei der schen rche  LO (Nr. 6; vgl
der Tıma des Papstes (vgl Nr. 11) el WIT eingeräumt, da{fs die 1es-
„Diese ehren sind 1mM geschriebenen bezüglichen Wahrheiten „verschieden
der überlieferten Wort es enthal- und unterschiedlicher Weise mıit der
ten un! werden UrCc eın feierliches Offenbarung verbunden sSe1n können“”,
Urteil als VO  . Gott geoffenbarte el C5S5, da{s s1e „aufgrund einer g_
heiten definiert, se1 VO Papst, schichtlichen eziehung notwendiger-
W © CX cathedra« spricht, sSEe1 CS welse mut verknüpft SiNd; andere
Urc das auf einem Onzı Versam- lassen einen logischen usammenhang
melte Bischofskollegium, der 6S1e WEeI- erkennen, der eine Etappe 1 Kei-
den VO ordentlichen un: allgemeı- fungsprozef der Erkenntnis der en-
LE Lehramt als fehlbar glauben arung ZU Ausdruck ringt, den die
vorgelegt” (Nr. Wer diese ehren Kirche erIiulien gerufen ist  44 (Nr.
artnäckig bezweifelt der leugnet, Die enlende ormale Qualifikation als
zieht sich eiIne (von celbst eintretende) ausdrücklich ‚geofIfenbarte Lehren
Beugestrafe als Häretiker (can. 1364 schmäler demnach keiner Weise
CIC, Ca  3 1436 ihren Endgültigkeitscharakter, och
Die Formel des zwelıten Satzes der dazu, da „nicht auszuschließen (ist),
Professio fidei demgegenüber da{fßs einem bestimmten der
alle jene Aussagen des kirchlichen dogmatischen Entwicklung das Ver-
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Ordinarius, nicht widerruft", soll "mit 
einer gerechten Strafe" belegt werden 
(can. 1371 CIC; vgl. can. 1436 CCEO). 
Die Kongregation für die Glaubens­
lehre fügte im Rahmen der Promulga­
tion einen mit 29. Juni 1998 datierten 
"Lehrmäßigen Kommentar zur Schlußfor­
meZ der Professio fidei" an. Darin werden 
die einzelnen Aussagekategorien des 
kirchlichen Lehramtes im Blick auf die 
Ordnung der Wahrheiten, denen die 
Gläubigen anzuhangen haben, bezüg­
lich ihres dogmatischen Verbindlich­
keitscharakters verdeutlicht sowie an­
hand von Beispielen - insbesondere 
der jüngeren Lehrverkündigung - er­
läutert. 
Demnach betrifft der erste Absatz in 
der Schlußformel der Professio fidei alle 
jene Lehren göttlichen und katholi­
schen Glaubens, welche die Kirche 
formell als von Gott geoffenbart vor­
legt, die als solche unabänderlich sind 
und daher Glaubenszustirnrnung ver­
langen, wie etwa die christologischen 
oder marianischen Dogmen, die Ein­
setzung der Sakramente durch Chri­
stus und ihre Gnadenwirksamkeit oder 
der Primat des Papstes (vgl. Nr. 11). 
"Diese Lehren sind im geschriebenen 
oder überlieferten Wort Gottes enthal­
ten und werden durch ein feierliches 
Urteil als von Gott geoffenbarte Wahr­
heiten definiert, sei es vorn Papst, 
wenn er »ex cathedra« spricht, sei es 
durch das auf einern Konzil versam­
melte Bischofskollegium, oder sie wer­
den vorn ordentlichen und allgemei­
nen Lehramt als unfehlbar zu glauben 
vorgelegt" (Nr. 5). Wer diese Lehren 
hartnäckig bezweifelt oder leugnet, 
zieht sich eine (von selbst eintretende) 
Beugestrafe als Häretiker zu (can. 1364 
CIC, can. 1436 § 1 CCEO). 
Die Formel des zweiten Absatzes der 
Professio fidei umfaßt demgegenüber 
alle jene Aussagen des kirchlichen 
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Lehramtes, "die dem dogmatischen 
und sittlichen Bereich angehören und 
notwendig sind, um das Glaubensgut 
treu zu bewahren und auszulegen, 
auch wenn sie vorn Lehramt der Kirche 
nicht als formell geoffenbart vorgelegt 
werden". Diese Lehren können vorn 
außerordentlichen Lehramt definiert 
oder vorn ordentlichen und allgemei­
nen Lehramt der Kirche als sententia 
definitive tenenda (als endgültig zu hal­
ten) unfehlbar gelehrt werden, weshalb 
auch ihnen von jedem Gläubigen die 
"feste und endgültige Zustimmung zu 
geben" ist (Nr. 6). Als Beispiele, die 
zum Teil auch Verwunderung hervor­
gerufen haben, werden unter anderem 
die Ungültigkeitserklärung anglikani­
scher Weihen durch Leo XIII., die Lehre 
von der nur Männern vorbehaltenen 
Priesterweihe, die Unerlaubtheit der 
Euthanasie sowie die Unrechtmäßig­
keit der Prostitution genannt (Nr. 11). 
"Wer (diese Lehren) leugnet, lehnt 
Wahrheiten der katholischen Lehre ab 
und steht deshalb nicht mehr in der 
vollen Gemeinschaft mit der katholi­
schen Kirche" (Nr. 6; vgl. 9). 
Dabei wird eingeräumt, daß die dies­
bezüglichen Wahrheiten "verschieden 
und in unterschiedlicher Weise mit der 
Offenbarung verbunden sein können", 
sei es, daß sie "aufgrund einer ge­
schichtlichen Beziehung notwendiger­
weise (mit ihr) verknüpft sind; andere 
lassen einen logischen Zusammenhang 
erkennen, der eine Etappe im Rei­
fungsprozeß der Erkenntnis der Offen­
barung zum Ausdruck bringt, den die 
Kirche zu erfüllen gerufen ist" (Nr. 7). 
Die fehlende formale Qualifikation als 
ausdrücklich ,geoffenbarte Lehren' 
schmälert demnach in keiner Weise 
ihren Endgültigkeitscharakter, noch 
dazu, da "nicht auszuschließen (ist), 
daß an einern bestimmten Punkt der 
dogmatischen Entwicklung das Ver-
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ständnis des und der Worte des und verlangen damit laubenszustim-
Glaubensgutes 1 en der IC mUn Kirchenrechtlich wird jedoch
wachsen un:! das Lehramt azu kom- die anktionierung einer Verweige-
ImNen kann, einıge dieser Lehren auch run. 1Ur Parallele der VO'!  5 Jjenen
als Dogmen göttlichen und katholi- lehramtlichen Aussagen gesetzt, die
schen auDens verkünden“ gemä Ca  3 1371, CIC (lediglich)
Die Kongregation betont SC „religiösen Verstandes- und ıllensge-
e1gens, dafs es hinsichtlich „des vollen horsam“ erfordern. erstoise als
und unwiderruflichen Charakters der endgültig gelehrte Wahrheiten können

sSsomıt disziplinär mıiıt einer ‚gerechtenZustimmung”, die diese Wahrheiten
fordern, keinen Unterschied den Strafe’‘ geahndet werden, ohne da{fß ent-
VO  > der IC als VO:  a} ott geoffen- chieden ist, ob 6S sich 1mM vollen Sinn
barten o1bt, allerdings beruht „Del bereits die Verweigerung der lau-
Wahrheiten des ersten Ssatzes81  Lederhilger - Kalb/Römische Erlässe  ständnis des Inhalts und der Worte des  und verlangen damit Glaubenszustim-  Glaubensgutes im Leben der Kirche  mung. Kirchenrechtlich wird jedoch  wachsen und das Lehramt dazu kom-  die Sanktionierung einer Verweige-  men kann, einige dieser Lehren auch  rung nur in Parallele zu der von jenen  als Dogmen göttlichen und katholi-  lehramtlichen Aussagen gesetzt, die  schen Glaubens zu verkünden“” (ebd.).  gemäß can. 1371, n. 1 CIC (lediglich)  Die Kongregation betont schließlich  „religiösen Verstandes- und Willensge-  eigens, daß es hinsichtlich „des vollen  horsam“ erfordern. Verstöße gegen als  und unwiderruflichen Charakters der  endgültig gelehrte Wahrheiten können  somit disziplinär mit einer ‚gerechten  Zustimmung“, die diese Wahrheiten  fordern, keinen Unterschied zu den  Strafe‘ geahndet werden, ohne daß ent-  von der Kirche als von Gott geoffen-  schieden ist, ob es sich im vollen Sinn  barten gibt, allerdings beruht „bei  bereits um die Verweigerung der Glau-  Wahrheiten des ersten Absatzes ... die  benszustimmung und damit um einen  Zustimmung direkt auf dem Glauben  häretischen Akt (cc. 750, 1364 CIC)  an die Autorität des Wortes Gottes  oder aber nur um eine Autoritäts- und  (de fide credenda)“, während sie sich  Gehorsamsverweigerung handelt. So  „bei Wahrheiten des zweiten Absatzes  scheint weiterhin offen zu sein, wel-  auf den Glauben an den Beistand,  ches ekklesiale Gewicht lehrmäßigen  den der Heilige Geist dem Lehramt  Irrtümern dieser Art tatsächlich zu-  schenkt, und auf die katholische Lehre  kommt.  von der Unfehlbarkeit des Lehramtes  (L’Osservatore Romano [dt.] Nr. 29  (de fide tenenda)“ stützt (Nr. 8).  vom 17. Juli 1998, 6, 7-8)  Im dritten Absatz der Professio fidei  werden jene Lehren angesprochen,  „die in Sachen des Glaubens und der  Johannes Paul II., Apostolisches  Sitten als wahr oder zumindest als  Schreiben Dies Domini  sicher vorgetragen werden, auch wenn  vom 31. Mai 1998  sie nicht durch ein feierliches Urteil  definiert und auch nicht vom ordent-  Angesichts der Veränderung der Feier-  lichen und allgemeinen Lehramt als  tagskultur in den traditionell christ-  endgültig vorgelegt worden sind“. Sie  lich geprägten Ländern sah sich Papst  sind  „authentischer Ausdruck des  Johannes Paul II. veranlaßt, in einem  ordentlichen Lehramtes des Papstes  in fünf Kapitel gegliederten Apostoli-  oder des Bischofskollegiums und erfor-  schen Schreiben für „die Heiligung des  dern deshalb religiösen Gehorsam des  Sonntags“ einzutreten.  Willens und des Verstandes”.  Eine  In der Einführung (Nr. 1-7) wird der  Aussage, die gegen diese Lehren ver-  Sonntag, der Tag der Auferstehung, als  stößt, ist als irrig, bei Lehren, die Vor-  „der Ur-Feiertag“” (SC 106) für die  sichtsmaßregeln darstellen, als ver-  Christen herausgestellt, „der nicht nur  wegen oder gefährlich zu qualifizieren  dazu bestimmt ist, der Abfolge der Zeit  und kann deshalb nicht als gesichert  einen festen Rhythmus zu geben, son-  gelehrt werden.  dern ihren tiefen Sinn zu enthüllen“  Nach dem lehrmäßigen Kommentar  (2). Der Sonntag ist wesentlich mehr  der Glaubenskongregation zählen also  und anderes als ein bloßes „Wochen-  die als ‚definitiv‘ erklärten Wahrheiten  ende“, das selbst in Ländern, die in  zum Bereich der unfehlbaren Aussagen  staatlichen Gesetzen den Feiertags-die benszustimmung un damit einen
Zustimmung direkt auf dem Glauben häretischen Akt (cc /50, 1364 IC)

die utorıta des ortes es der aber 11UT eiıne Autoritäts- und
(de fide credenda)“, während S1Ee sich Gehorsamsverweigerung handelt. So
„bel Wahrheiten des zweıten Satzes scheint eiterhin ffen se1ın, wel-

auf den Glauben den Beistand, ches ekklesiale Gewicht ehrmäßigen
den der Heilige Geist dem Lehramt rrtümern dieser Art tatsächlich
schenkt, un! auf die katholische Lehre kommt
VO  5 der Untfehlbarkei des enramtes (L’Osservatore Romano dt.] Nr.
(de fide enenda)” (Nr. VO Juli 1998, 6, 7-8)

en Absatz der Professio fidei
werden jene ehren angesprochen,
„die Sachen des Glaubens und der Johannes Paul IL., Apostolisches
Sitten als wahr der zumindest als Schreiben Dies Domin1
sicher vorgetragen werden, auch WE VO Maı 1998
S1€e nicht Urc eın feierliches Urteil
definiert un:! auch nicht VO ordent- Angesichts der Veränderung der Feler-
lichen un! allgemeinen Lehramt als ags.  T den traditionell christ-
endgültig vorgelegt worden sind” Sie ich geprägten Ländern sah sich aps
sind „authentischer Ausdruck des ohannes Paul II veranla: einem
ordentlichen ehramtes des Papstes Kapitel gegliederten Apostoli-
der des Bischofskollegiums und erfor- schen chreıben für „die eiligung des
dern deshalb religiösen Gehorsam des Sonntags“” einzutreten.
Willens und des Verstandes”. ıne der Einführung (Nr. 1—- wird der
Aussage, die diese ehren Vel- Sonntag, der Tag der Auferstehung, als
stöfßst, ist als ırrıg, bei Lehren, die Vor- „der Ur-Feiertag“ (SC 106) für die
sichtsmaisregeln darstellen, als VeI- Christen herausgestellt, „der nicht 1Ur

der gefährlich qualifizieren azu bestimmt ist, der Abfolge der Zeit
un kann deshalb nicht als gesichert einen festen Rhythmus geben, SONMN-

gelehrt werden. dern ihren eien Sinn enthüllen
ach dem ehrmäfßßigen Kommentar (2) Der Sonntag ist wesentlich mehr
der Glaubenskongregation zählen also und anderes als eın blo(ßes „Wochen-
die als tiv‘ erklärten Wahrheiten ende  e  / das selbst Ländern, die
Z.U. Bereich der unfehlbaren ussagen staatlichen Gesetzen den Feiertags-
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ständnis des Inhalts und der Worte des 
Glaubensgutes im Leben der Kirche 
wachsen und das Lehramt dazu kom­
men kann, einige dieser Lehren auch 
als Dogmen göttlichen und katholi­
schen Glaubens zu verkünden" (ebd.). 
Die Kongregation betont schließlich 
eigens, daß es hinsichtlich "des vollen 
und unwiderruflichen Charakters der 
Zustimmung", die diese Wahrheiten 
fordern, keinen Unterschied zu den 
von der Kirche als von Gott geoffen­
barten gibt, allerdings beruht "bei 
Wahrheiten des ersten Absatzes ... die 
Zustimmung direkt auf dem Glauben 
an die Autorität des Wortes Gottes 
(de fide credenda)", während sie sich 
"bei Wahrheiten des zweiten Absatzes 
... auf den Glauben an den Beistand, 
den der Heilige Geist dem Lehramt 
schenkt, und auf die katholische Lehre 
von der Unfehlbarkeit des Lehramtes 
(de fide tenenda)" stützt (Nr. 8). 
Im dritten Absatz der Professio fidei 
werden jene Lehren angesprochen, 
"die in Sachen des Glaubens und der 
Sitten als wahr oder zumindest als 
sicher vorgetragen werden, auch wenn 
sie nicht durch ein feierliches Urteil 
definiert und auch nicht vom ordent­
lichen und allgemeinen Lehramt als 
endgültig vorgelegt worden sind". Sie 
sind "authentischer Ausdruck des 
ordentlichen Lehramtes des Papstes 
oder des Bischofskollegiums und erfor­
dern deshalb religiösen Gehorsam des 
Willens und des Verstandes". Eine 
Aussage, die gegen diese Lehren ver­
stößt, ist als irrig, bei Lehren, die Vor­
sichtsmaßregeln darstellen, als ver­
wegen oder gefährlich zu qualifizieren 
und kann deshalb nicht als gesichert 
gelehrt werden. 
Nach dem lehrmäßigen Kommentar 
der Glaubenskongregation zählen also 
die als ,definitiv' erklärten Wahrheiten 
zum Bereich der unfehlbaren Aussagen 
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und verlangen damit Glaubenszustim­
mung. Kirchenrechtlich wird jedoch 
die Sanktionierung einer Verweige­
rung nur in Parallele zu der von jenen 
lehramtlichen Aussagen gesetzt, die 
gemäß can. 1371, n. 1 CIC (lediglich) 
"religiösen Verstandes- und Willensge­
horsam" erfordern. Verstöße gegen als 
endgültig gelehrte Wahrheiten können 
somit disziplinär mit einer ,gerechten 
Strafe' geahndet werden, ohne daß ent­
schieden ist, ob es sich im vollen Sinn 
bereits um die Verweigerung der Glau­
benszustimmung und damit um einen 
häretischen Akt (ce. 750, 1364 CIC) 
oder aber nur um eine Autoritäts- und 
Gehorsamsverweigerung handelt. So 
scheint weiterhin offen zu sein, wel­
ches ekklesiale Gewicht lehrmäßigen 
Irrtümern dieser Art tatsächlich zu­
kommt. 
(L'Osservatore Romano [dt.] Nr. 29 
vom 17. Juli 1998, 6, 7-8) 

Johannes Paul 11., Apostolisches 
Schreiben Dies Domini 
vom 31. Mai 1998 

Angesichts der Veränderung der Feier­
tagskultur in den traditionell christ­
lich geprägten Ländern sah sich Papst 
Johannes Paul 11. veranlaßt, in einem 
in fünf Kapitel gegliederten Apostoli­
schen Schreiben für "die Heiligung des 
Sonntags" einzutreten. 
In der Einführung (Nr. 1-7) wird der 
Sonntag, der Tag der Auferstehung, als 
"der Ur-Feiertag" (SC 106) für die 
Christen herausgestellt, "der nicht nur 
dazu bestimmt ist, der Abfolge der Zeit 
einen festen Rhythmus zu geben, son­
dern ihren tiefen Sinn zu enthüllen" 
(2). Der Sonntag ist wesentlich mehr 
und anderes als ein bloßes "Wochen­
ende", das selbst in Ländern, die in 
staatlichen Gesetzen den Feiertags-
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arakter och geschütz aben, prak- Einführung das VOo. Verständnis
tisch als „wöchentliche Zeit der Ent- des Sonntags” auf eine electure der
SPaNNUNGS möglichst weitab VO: Schöpfungserzählung mıt ihrer Span-
ständigen ohnsitz VOI em „durch NUun VO'  a Arbeit und froher Ruh:
die Teilnahme kulturellen, politi- (jenseits bloßer Untätigkeit SOWI1E auf
schen der sportlichen Aktivitäten“ eıne vertiefte Beschäftigung muıt der
egangen WIT! egenüber diesem Theologie des Sabbats Als „ULNVCI-
durchaus als posiıtiven Teilaspekt g- zichtbarer Ausdruck der eziehung
sehenen gesellschaftlichen edurmıs Gott“ gegenüber einer reinen Vor-
ach Ruhe und Vergnügen wird die schr religiöser Gemeinschaftsdiszi-
Vielfalt einer echt ıstTlichen eili- plin wird der „lag der Ruhe”“ als „der

des Sonntags betont, denn WE Von ott und geheiligte Tag  ‚44
dieser seinen ursprünglichen Sinn erläutert 13f) Mıt dem Ustergesche-
zugunsten einer obertflächlichen Le- hen wird der Dies Domuinı1 ZUu1n » Dıes
bensweise verliert, „kann 6S gesche- Christi«, dem das IL Kap gewidme ist
hen, da{fs der ensc n1ıCcC. mehr den „der Tag des auferstandenen Herrn
‚Himme. sehen kann, weil einem un:! des eschenkes des Geistes”

orizont eingesperrt ist  A4 (4) (19—30) on bald festigt sich 1n der
Ausdrücklich werdenerVO aps Kirchengeschichte „die Unterschei-
alle rts  chen Iniıtiativen begrüßt, dun des Sonntags VO jüdischen
die diesem nliegen dienen (vgl etwa Sa Dies geht einher mıiıt der Beto-
die VO Linzer Diözesanbischof Dr. NUunNn: der „Taufdimension des Sonn-
Maxımilian Aichern wesentlich mitge- tag  44 als dem „lag der Neuschöpfung”“
tragene überparteiliche „Allıanz für (24) weshalb sich besonders für
den Sonntag”). Andererseits wird auch Tauffeiern eignet und 1m Missale auch
realistisch wahrgenommen, da{s „im die Besprengung mıt Weihwasser als
Bewulßltsein vieler Gläubigen nicht Bufßsritus vorgesehen ist. Andererseits
LLUT der Sinn für den zentralen Cha- aber ist der Sonntag „nicht 11UT der
rakter der Eucharistie abzunehmen erste Jag, ist auch der ‚achte Tag“,
(scheint), sondern die flic das el nımmt Vergleich ZUrF
dem Herrn da  usagen UrcC. das Abfolge der sieben Jage eiıne einz1gar-
gemeinsame mıiıt den anderen tige und transzendente Stellung eın,
Nnnerha der kirchlichen Gemeinde”“ die cht den Begınn der Zeıt, SU11-

(5) Darın ist das Anliegen begründet, ern auch ihr Ende der ‚ZU.  gen
UrcCc die arlegung der vielen Aspek- Ewigkeit‘ beschwört“ 26) So WI1T! der
te des Herrentages, die welıt ber eine Sonntag als „unverzichtbarer Jag  ‚44 30)
ichteinmahnung hinausgeht, den eutlich, dem die Geistbegabung
Sonntag für die Christen wieder als auch gemeinsamen TrTe: ZUu

„ihren Tlag  44 1Nns Bewulßstsein rufen: USCTruC kommt und ZUTIN „lag
„die Christus geschenkte Zeit ist nie- des aubens  M4 mac. 29)
mals verlorene Zeıt, sondern eiıne Das 1IL Kap » Dies Ecclesiae« thema-
S  Jeial Zeit für die tiefe Ver- ısiert die TITCAULICHE Dimension des
menschlichung unserer Beziehungen Sonntags, insofern „die eucharistische
und unNnseIrIes Lebens“ (7) ersammlung das Herz des Sonntags
Im Kap » Dies DDomini<« ber „die ist  ‚44 (31—54) Die sonntägliche Feier des
Feier des chöpfungswerkes Gottes”“ Herrentages und der Eucharistie steht
(8—-18 verwelst ohannes Paul IL „ ZUX 1m Mittelpunkt des Lebens der IC
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charakter noch geschützt haben, prak­
tisch als "wöchentliche Zeit der Ent­
spannung ... möglichst weitab vom 
ständigen Wohnsitz" vor allem "durch 
die Teilnahme an kulturellen, politi­
schen oder sportlichen Aktivitäten" 
begangen wird. Gegenüber diesem 
durchaus als positiven Teilaspekt ge­
sehenen gesellschaftlichen Bedürfnis 
nach Ruhe und Vergnügen wird die 
Vielfalt einer echt christlichen Heili­
gung des Sonntags betont, denn wenn 
dieser seinen ursprünglichen Sinn 
zugunsten einer oberflächlichen Le­
bensweise verliert, "kann es gesche­
hen, daß der Mensch nicht mehr den 
,Himmel' sehen kann, weil er in einem 
so engen Horizont eingesperrt ist" (4). 
Ausdrücklich werden daher vom Papst 
alle ortskirchlichen Initiativen begrüßt, 
die diesem Anliegen dienen (vgl. etwa 
die vom Linzer Diözesanbischof Dr. 
Maximilian Aichern wesentlich mitge­
tragene überparteiliche "Allianz für 
den Sonntag"). Andererseits wird auch 
realistisch wahrgenommen, daß "im 
Bewußtsein vieler Gläubigen ... nicht 
nur der Sinn für den zentralen Cha­
rakter der Eucharistie abzunehmen 
(scheint), sondern sogar die Pflicht, 
dem Herrn dankzusagen durch das 
gemeinsame Gebet mit den anderen 
innerhalb der kirchlichen Gemeinde" 
(5). Darin ist das Anliegen begründet, 
durch die Darlegung der vielen Aspek­
te des Herrentages, die weit über eine 
Pflichteinmahnung hinausgeht, den 
Sonntag für die Christen wieder als 
"ihren Tag" ins Bewußtsein zu rufen: 
"die Christus geschenkte Zeit ist nie­
mals verlorene Zeit, sondern eine 
gewonnene Zeit für die tiefe Ver­
menschlichung unserer Beziehungen 
und unseres Lebens" (7). 
Im I. Kap. »Dies Domini« über "die 
Feier des Schöpfungswerkes Gottes" 
(8-18) verweist Johannes Paul 11. "zur 
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Einführung in das volle Verständnis 
des Sonntags" auf eine Relecture der 
Schöpfungserzählung mit ihrer Span­
nung von Arbeit und ,froher Ruhe' 
Genseits bloßer Untätigkeit) sowie auf 
eine vertiefte Beschäftigung mit der 
Theologie des Sabbats. Als "unver­
zichtbarer Ausdruck der Beziehung zu 
Gott" gegenüber einer reinen Vor­
schrift religiöser Gemeinschaftsdiszi­
plin wird der "Tag der Ruhe" als "der 
von Gott gesegnete und geheiligte Tag" 
erläutert (13f). Mit dem Ostergesche­
hen wird der Dies Domini zum »Dies 
Christi«, dem das 11. Kap. gewidmet ist: 
"der Tag des auferstandenen Herrn 
und des Geschenkes des Geistes" 
(19-30). Schon bald festigt sich in der 
Kirchengeschichte "die Unterschei­
dung des Sonntags vom jüdischen 
Sabbat". Dies geht einher mit der Beto­
nung der "Taufdimension des Sonn­
tags" als dem "Tag der Neuschöpfung" 
(24), weshalb er sich besonders für 
Tauffeiern eignet und im Missale auch 
die Besprengung mit Weihwasser als 
Bußritus vorgesehen ist. Andererseits 
aber ist der Sonntag "nicht nur der 
erste Tag, er 1st auch der ,achte Tag', 
das heißt, er nimmt im Vergleich zur 
Abfolge der sieben Tage eine einzigar­
tige und transzendente Stellung ein, 
die nicht nur den Beginn der Zeit, son­
dern auch ihr Ende in der ,zukünftigen 
Ewigkeit' beschwört" (26). So wird der 
Sonntag als "unverzichtbarer Tag" (30) 
deutlich, an dem die Geistbegabung 
auch im gemeinsamen Credo zum 
Ausdruck kommt und ihn zum "Tag 
des Glaubens" macht (29). 
Das ill. Kap. »Dies Ecclesiae« thema­
tisiert die kirchliche Dimension des 
Sonntags, insofern "die eucharistische 
Versammlung das Herz des Sonntags 
ist" (31-54). Die sonntägliche Feier des 
Herrentages und der Eucharistie steht 
im Mittelpunkt des Lebens der Kirche 
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(vgl Nr. ist sS1e doch „die no  endig erachtet wurde, die (GewI1s-
Feier der lebendigen Gegenwart des senspflicht als geltendzumachen
Auferstandenen inmuitten der Seinen“ und erstmals ım gesetzlich
31) sofern die Liturgle „ihrem posıtıvieren. Can 124 /
Wesen ach eiıne Epiphanie der rche  M chreibt VO  F „Am Sonntag und den
ist, öffne sich die Gemeinde bei der anderen gebotenen Feiertagen Sind
Eucharistiefeier auch „der COMMUNI1LO die Gläubigen Z.UT Teilnahme der
mıt der Weltkirche 34) und wird Z.UI. eisieler verpflichtet”. DIies ilt gerade
vorzüglichen „Ort der inheit“ 36) In auch angesichts einer Umwelt, die sich
diesem usammenhang wird aran dem Evangelium egenüber „manch-
erinnert, dafs VOT em Aufgabe der mal ausgesprochen feindselig, biswei-
ern ist, ihre Kinder ZUTFC Teilnahme len und das ıst äufiger der Fall
der Sonntagsmesse erziehen, wobeil gleichgültig und unempfänglich” Vel-
sS1e hinsichtlich der Erklärungen VO':  } hält 48) Andererseits aps
den Religionslehref/ inne/n unter- Johannes Paul Il ‚stellt sich für die
stutzt werden un die Gestaltung VO:  - iSCNOfe die entsprechende Verpflich-
Kindermessen angeraten sSeıin kann (ung, allen tatsächlich die Möglichkeit
Andererseits soll IiNnan diesem „Jlag ZUT Erfüllung des Gebotes bieten“
der ersammlung des Gottesvolkes 49) Da dafür allerdings die im oku-
die Messen der kleinen Gruppen nicht ment erwähnten efugnisse ZUr Mehr-
fördern“, das en un: die Eıin- fachzelebration un ZUrC orabend-
heit der kirchlichen Gemeinschaft auch nicht überall ausreichen, zeigt
1mM bunten Bild der verschiedenen sich immer äufiger.
Gruppen, ewegungen, ereinigungen Es ware allerdings „einschränkend”,
und Ordensgemeinschaften ewah- die Pflicht ZUr eiligung des Sonntags
Ten 36) Es wird sodann die ONZzIi- eın auf „die Teilnahme der ucna-
llare Aussage erinnert, daf{fs „Wortgot- ristıeLederhilger - Kalb/Römische Erlässe  83  (vgl. KKK Nr. 2177), ist sie doch „die  notwendig erachtet wurde, die Gewis-  Feier der lebendigen Gegenwart des  senspflicht als Gebot geltendzumachen  Auferstandenen inmitten der Seinen“  und erstmals im CIC/1917 gesetzlich  (31). Insofern die Liturgie „ihrem  zu positivieren. Can. 1247 CIC/1983  Wesen nach eine Epiphanie der Kirche“  schreibt vor: „Am Sonntag und an den  ist, öffnet sich die Gemeinde bei der  anderen gebotenen Feiertagen sind  Eucharistiefeier auch „der communio  die Gläubigen zur Teilnahme an der  mit der Weltkirche“ (34) und wird zum  Meß$feier verpflichtet“. Dies gilt gerade  vorzüglichen „Ort der Einheit“ (36). In  auch angesichts einer Umwelt, die sich  diesem Zusammenhang wird daran  dem Evangelium gegenüber „manch-  erinnert, daß es vor allem Aufgabe der  mal ausgesprochen feindselig, biswei-  Eltern ist, ihre Kinder zur Teilnahme an  len — und das ist häufiger der Fall —  der Sonntagsmesse zu erziehen, wobei  gleichgültig und unempfänglich“ ver-  sie hinsichtlich der Erklärungen von  hält (48). Andererseits —- so Papst  den Religionslehref/ inne/n unter-  Johannes Paul II. — „stellt sich für die  stützt werden und die Gestaltung von  Bischöfe die entsprechende Verpflich-  Kindermessen angeraten sein kann.  tung, allen tatsächlich die Möglichkeit  Andererseits soll man an diesem „Tag  zur Erfüllung des Gebotes zu bieten“  der Versammlung des Gottesvolkes  (49). Daß dafür allerdings die im Doku-  die Messen der kleinen Gruppen nicht  ment erwähnten Befugnisse zur Mehr-  fördern“, um das Leben und die Ein-  fachzelebration und zur Vorabend-  heit der kirchlichen Gemeinschaft auch  messe nicht überall ausreichen, zeigt  im bunten Bild der verschiedenen  sich immer häufiger.  Gruppen, Bewegungen, Vereinigungen  Es wäre allerdings „einschränkend”,  und Ordensgemeinschaften zu bewah-  die Pflicht zur Heiligung des Sonntags  ren (36). Es wird sodann an die konzi-  allein auf „die Teilnahme an der Eucha-  liare Aussage erinnert, daß „Wortgot-  ristie ... zu reduzieren“ (52). Vielmehr  tesdienst und Eucharistiefeier so eng  soll der ganze Tagesverlauf — Familien-  miteinander verbunden (sind), daß sie  leben, soziale Beziehungen, Gelegen-  einen einzigen Kultakt ausmachen“  heit zu Erholung und Zerstreuung —- im  (SC 56). In der liturgischen Verkündi-  Lebensstil von dem Frieden und der  gung des Wortes Gottes, dem „Ge-  Freude des Auferstandenen geprägt  spräch Gottes mit seinem Volk“ (41),  sein. In diesem Kontext wird die Pro-  und in der empfohlenen Teilnahme an  der Kommunion (44) werden die Gläu-  blematik jener Pfarrgemeinden ange-  sprochen, in denen wegen Priester-  bigen gestärkt und berufen, „mit der  mangels keine Eucharistiefeier stattfin-  Kraft des Auferstandenen und seines  den kann. Unter diesen Umständen  Geistes die Aufgaben anzupacken, die  wird man zwar von der Meßverpflich-  in ihrem (alltäglichen) Leben auf sie  tung entschuldigt, es entfällt aber nicht  warten“ (45). Deshalb soll der Gottes-  die Pflicht der Sonntagsheiligung, wes-  dienst auch gut vorbereitet und unter  halb die Kirche auch die Einberufung  Einbeziehung aller angemessen gestal-  sonntäglicher Versammlungen bei Ab-  tet werden (50f).  wesenheit des Priesters in dieser Pfarr-  Erst nach diesen theologischen Aus-  gemeinde „empfiehlt“, die das Ziel,  führungen kommt die normative Fest-  nämlich die Feier des Meßopfers, nie-  legung des Sonntagsgebotes zur Spra-  mals aus den Augen verliert (53). Die  che, insofern es von der Kirche für  Rundfunk- und Fernsehübertragungenreduzieren“ 52) Vielmehr
tesdienst und Eucharistiefeier CNS soll der Tagesverlau Familien-
miteinander verbunden SIN da{fs S1e eDen, sSOzlale Beziehungen, Gelegen-einen einzigen Kultakt ausmachen“ heit rholung un Zerstreuung 1mM
(SC 56) der lıturgischen erkündi- eDenss VO  = dem Frieden und der

des Wortes Gottes, dem „Ge- Freude des Auferstandenen geprägtspräch Gottes mıt seinem Volk“ 41) seın. diesem Kontext wird die Pro-
un:! der empiohlenen Teilnahme
der Kommunı0on 44) werden die Jäu-

blematik jener Pfarrgemeinden AaNlSC-
sprochen, denen Priester-

igen gestär. un berufen, „muıt der mangels keine Eucharistiefeier stattfin-
ra des Auferstandenen un SEe1INeES den kann Unter diesen Umständen
Geistes die ufgaben anzupacken, die wird 111a ZW ar VO:  a der Mefsverpflich-1n ihrem (alltäglichen) en auf S1e tun entschuldigt, en aber nicht
warten“ 45) Deshalb soll der Gottes- die Pflicht der Sonntagsheiligung, W EeSs-
dienst auch gut vorbereitet un:! halb die IC auch die EinberufungEinbeziehung er aNSCMESSCH gestal- sonntäglicher Versammlungen bei Ab-
tet werden 50f) wesenheit des Priesters dieser 'arr-
Erst ach diesen theologischen Aus- gemeinde „empfiehlt”, die das Ziel,
führungen kommt die normatıve Fest- nämlich die Feier des Mef{isopfers, nIie-
legung des Sonntagsgebotes ZUr!r Spra- mals aQus den ugen verliert 53) Die
che, insofern RS VO:  a der IC für Rundfunk- un:! Fernsehübertragungen
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(vgl. KKK Nr. 2177), ist sie doch "die 
Feier der lebendigen Gegenwart des 
Auferstandenen inmitten der Seinen" 
(31). Insofern die Liturgie "ihrem 
Wesen nach eine Epiphanie der Kirche" 
ist, öffnet sich die Gemeinde bei der 
Eucharistiefeier auch "der communio 
mit der Weltkirehe" (34) und wird zum 
vorzüglichen "Ort der Einheit" (36). In 
diesem Zusammenhang wird daran 
erinnert, daß es vor allem Aufgabe der 
Eltern ist, ihre Kinder zur Teilnahme an 
der Sonntagsmesse zu erziehen, wobei 
sie hinsichtlich der Erklärungen von 
den Religionslehrer/ inne/ n unter­
stützt werden und die Gestaltung von 
Kindermessen angeraten sein kann. 
Andererseits soll man an diesem "Tag 
der Versammlung des Gottesvolkes 
die Messen der kleinen Gruppen nicht 
fördern", um das Leben und die Ein­
heit der kirchlichen Gemeinschaft auch 
im bunten Bild der verschiedenen 
Gruppen, Bewegungen, Vereinigungen 
und Ordensgemeinschaften zu bewah­
ren (36). Es wird sodann an die konzi­
liare Aussage erinnert, daß "Wortgot­
tesdienst und Eucharistiefeier so eng 
miteinander verbunden (sind), daß sie 
einen einzigen Kultakt ausmachen" 
(SC 56). In der liturgischen Verkündi­
gung des Wortes Gottes, dem "Ge­
spräch Gottes mit seinem Volk" (41), 
und in der empfohlenen Teilnahme an 
der Kommunion (44) werden die Gläu­
bigen gestärkt und berufen, "mit der 
Kraft des Auferstandenen und seines 
Geistes die Aufgaben anzupacken, die 
in ihrem (alltäglichen) Leben auf sie 
warten" (45). Deshalb soll der Gottes­
dienst auch gut vorbereitet und unter 
Einbeziehung aller angemessen gestal­
tet werden (50f). 
Erst nach diesen theologischen Aus­
führungen kommt die normative Fest­
legung des Sonntagsgebotes zur Spra­
che, insofern es von der Kirche für 
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notwendig erachtet wurde, die Gewis­
senspflicht als Gebot geltendzumachen 
und erstmals im CIC/1917 gesetzlich 
zu positivieren. Can. 1247 CIC/1983 
schreibt vor: "Am Sonntag und an den 
anderen gebotenen Feiertagen sind 
die Gläubigen zur Teilnahme an der 
Meßfeier verpflichtet". Dies gilt gerade 
auch angesichts einer Umwelt, die sich 
dem Evangelium gegenüber "manch­
mal ausgesprochen feindselig, biswei­
len - und das ist häufiger der Fall -
gleichgültig und unempfänglich" ver­
hält (48). Andererseits - so Papst 
Johannes Paul 11. - "stellt sich für die 
Bischöfe die entsprechende Verpflich­
tung, allen tatsächlich die Möglichkeit 
zur Erfüllung des Gebotes zu bieten" 
(49). Daß dafür allerdings die im Doku­
ment erwähnten Befugnisse zur Mehr­
fachzelebration und zur Vorabend­
messe nicht überall ausreichen, zeigt 
sich immer häufiger. 
Es wäre allerdings "einschränkend", 
die Pflicht zur Heiligung des Sonntags 
allein auf "die Teilnahme an der Eucha­
ristie ... zu reduzieren" (52). Vielmehr 
soll der ganze Tagesverlauf - Familien­
leben, soziale Beziehungen, Gelegen­
heit zu Erholung und Zerstreuung - im 
Lebensstil von dem Frieden und der 
Freude des Auferstandenen geprägt 
sein. In diesem Kontext wird die Pro­
blematik jener Pfarrgemeinden ange­
sprochen, in denen wegen Priester­
mangels keine Eucharistiefeier stattfin­
den kann. Unter diesen Umständen 
wird man zwar von der Meßverpflich­
tung entschuldigt, es entfällt aber nicht 
die Pflicht der Sonntagsheiligung, wes­
halb die Kirche auch die Einberufung 
sonntäglicher Versammlungen bei Ab­
wesenheit des Priesters in dieser Pfarr­
gemeinde "empfiehlt", die das Ziel, 
nämlich die Feier des Meßopfers, nie­
mals aus den Augen verliert (53). Die 
Rundfunk- und Fernsehübertragungen 
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stellen die anken, ebrechlichen Johannes Paul IL, Apostolisches
der SONsSt aus einem schwerwiegen- Schreiben MI  P Apostolos 505
den Grund erhinderten und er VOoO Maı 1998
VO  - der r  ung des Gebotes Ent-
schuldigten eiIne „wertvolle Hilfe“ ema Ca  - CIC ist die Bischofs-
dar, en aber „ anl sich eine eIirle- konferenz der „Zusammenschlufs der
digende Erfüllung des Sonntagsgebo- 1SCHNOIe eıner on der eiınes be-
tes  LA da dieses die usammenkunft stimmten Gebietes, die gewIlsse pasto-
einem konkreten Ort und die Möglich- rale ufgaben für die Gläubigen ihres
keit ZUT eucharistischen Kommunion eDIietes ach Maßigabe des Rechts
verlangt 54) gemeinsam ausüben“”. Die ischofs-

konferenz erscheint als eın institutio-Im Kap » Dies Homuinis« wird der
neller Ausdruck der COMMUN1O ecclest-Sonntag als „JTag der Freude, der Ruhe

und der Solidarität“ (55 —73) ArUum, der synodalen Dimension der
elWIT: die Wichtigkeit und edeu- Im auf die Dis-

kussion die theologische und Jur1-der zivilgesetzlichen egelungen
hinsichtlich des sonntäglichen Ruhe- stische Verortung (vgl. ZUMM eispie
tages herausgestrichen und die soziale üller, H. J ottmeyer [Hg.], Die

Verantwortung des Staates gegenüber Bischofskonferenz Theologischer und
juridischer Status, Düsseldorfder arbeitenden evölkerung einge-

mahnt werden 1mM vorliegenden Dokument
zentrale eıtmıien präsentiert un:!

Im Kap » Di1es Dierum« kommt e_ auch Festlegungen muıiıt normativem
eut der Sonntag als „der ursprung- Gehalt getroffen.1C Felertag, der den Sinn der Zeıt
offenbart“ den 1C. (74—380), wobei ezüglic des Stimmrechts entschei-

dend der eraten der Auzxiliar-
insbesondere auf die Möglichkeiten 1SCNO{TfeEe und der übrigen Titular-
eiıner unterschiedlichen estaltung ischöfe, die der Bischofskonferenzund Zahl der Feiertage „mut Rücksicht
auf die soOzlale un wirtschaftliche angehören, ist die Proportion muıt den

Diözesanbischöfen beachten, damit
Situation“ SOWI1Ee die eweilige radıuon deren pastorale eitungsverantwor-und zivile Gesetzgebung hingewiesen Nnıc beeinträchtigt wird Ge-
wird 79) Zum Schlufß (81-87) ermutigt wünscht ist  S auch, da{s die Statuten die
der aps alle, den Sonntag verste- wesenheit der emeriıiterten 1SCNOIfeEe
hen als „eine Einladung, ach ÖOrne muıt beratendem timmrec vorsehen.
schauen”“ (84), wobei „die heutigen
Christen“ angesichts einer pluralisti-

Jberdies ıst orge agen, da{fs S1e
„a Studienkommissionen eteiligtschen Freizeitgesellschaft den LO- werden, die Themen ehande.ralen und spirituellen Reichtum des denen ein Altbischof achlich beson-

Sonntags, wI1e er der IC VO  a der ers bewandert ist  44 Die Teilnahme derÜberlieferung anvertraut wurde, e_ Mitglieder der Konferenz ıst peI-kennen un:! „n gewissem Mafße als sönlich wahrzunehmen, Delegation ıst
eine Zusammenfassung des christli- demnach grundsätzlic Se-chen Lebens”“ begehen sollen 81) schlossen.
(Sekretarliat der Deutschen ischofs- entrales Anliegen des Apostolischen
konferenz LHg.], Verlautbarungen des Schreibens ist eiıne Klarstellung und
Apostolischen Stuhls, Nr. 133) exaktere Festlegung der Lehrautorität
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stellen für die Kranken, Gebrechlichen 
oder sonst aus einem schwerwiegen­
den Grund Verhinderten - und daher 
von der Erfüllung des Gebotes Ent­
schuldigten - eine "wertvolle Hilfe" 
dar, bilden aber "an sich keine befrie­
digende Erfüllung des Sonntagsgebo­
tes", da dieses die Zusammenkunft an 
einem konkreten Ort und die Möglich­
keit zur eucharistischen Kommunion 
verlangt (54). 

Im IV. Kap. »Dies Hominis« wird der 
Sonntag als "Tag der Freude, der Ruhe 
und der Solidarität" behandelt (55-73). 
Dabei wird die Wichtigkeit und Bedeu­
tung der zivilgesetzlichen Regelungen 
hinsichtlich des sonntäglichen Ruhe­
tages herausgestrichen und die soziale 
Verantwortung des Staates gegenüber 
der arbeitenden Bevölkerung einge­
mahnt. 

Im V. Kap. »Dies Dierum« kommt er­
neut der Sonntag als "der ursprüng­
liche Feiertag, der den Sinn der Zeit 
offenbart" in den Blick (74-80), wobei 
insbesondere auf die Möglichkeiten 
einer unterschiedlichen Gestaltung 
und Zahl der Feiertage "mit Rücksicht 
auf die soziale und wirtschaftliche 
Situation" sowie die jeweilige Tradition 
und zivile Gesetzgebung hingewiesen 
wird (79). Zum Schluß (81-87) ermutigt 
der Papst alle, den Sonntag zu verste­
hen als "eine Einladung, nach vorne zu 
schauen" (84), wobei "die heutigen 
Christen" angesichts einer pluralisti­
schen Freizeitgesellschaft den pasto­
ralen und spirituellen Reichtum des 
Sonntags, wie er der Kirche von der 
Überlieferung anvertraut wurde, er­
kennen und "in gewissem Maße als 
eine Zusammenfassung des christli­
chen Lebens" begehen sollen (81). 

(Sekretariat der Deutschen Bischofs­
konferenz [Hg.], Verlautbarungen des 
Apostolischen Stuhls, Nr. 133). 

Lederhilger - Kalb/Römische Erlässe 

Johannes Paul II., Apostolisches 
Schreiben MP Apostolos suos 
vom 21. Mai 1998 

Gemäß can. 447 CIC ist die Bischofs­
konferenz der "Zusammenschluß der . 
Bischöfe einer Nation oder eines be­
stimmten Gebietes, die gewisse pasto­
rale Aufgaben für die Gläubigen ihres 
Gebietes nach Maßgabe des Rechts 
gemeinsam ausüben". Die Bischofs­
konferenz erscheint als ein institutio­
neller Ausdruck der communio ecclesi­
arum, der synodalen Dimension der 
sacra potestas. Im Hinblick auf die Dis­
kussion um die theologische und juri­
stische Verortung (vgl. zum Beispiel 
Müller, H.J. Pottmeyer [Hg.], Die 
Bischofskonferenz. Theologischer und 
juridischer Status, Düsseldorf 1989), 
werden im vorliegenden Dokument 
zentrale Leitlinien präsentiert und 
auch Festlegungen mit normativem 
Gehalt getroffen. 
Bezüglich des Stimmrechts - entschei­
dend oder beratend - der Auxiliar­
bischöfe und der übrigen Titular­
bischöfe, die der Bischofskonferenz 
angehören, ist die Proportion mit den 
Diözesanbischöfen zu beachten, damit 
deren pastorale Leitungsverantwor­
tung nicht beeinträchtigt wird. Ge­
wünscht ist auch, daß die Statuten die 
Anwesenheit der emeritierten Bischöfe 
mit beratendem Stimmrecht vorsehen. 
Überdies ist Sorge zu tragen, daß sie 
"an Studienkommissionen beteiligt 
werden, die Themen behandeln, in 
denen ein Altbischof fachlich beson­
ders bewandert ist". Die Teilnahme der 
Mitglieder an der Konferenz ist per­
sönlich wahrzunehmen, Delegation ist 
demnach nun grundsätzlich ausge­
schlossen. 
Zentrales Anliegen des Apostolischen 
Schreibens ist eine Klarstellung und 
exaktere Festlegung der Lehrautorität 
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der Bischofskonterenzen DIie Bischöfe Lehraussagen der Bischofskonferenz
sind „authentische Künder und Lehrer als Verwirklichung des authentischen

Lehramtes 1111 Namen der Konferenzdes aubDbens für die ihrer orge
vertrauten Gläubigen” (can 753 CIC) veröffentlicht werden WE diese ent-
kingebunden 111 die universalrechtliche weder „Von den bischöflichen Mitglie-
Lehrautorität VO aps un 1SCNOIS- ern eINMUTNS gebilligt werden der
kollegium haben die Bischofskonfe- da{fs S1C nachdem G1E 111 der Vollver-
zZen a authentischen Lehramt der sammlung VO  — wen1gstens WwWel-
Kirche teil dem die Gläubigen reli- drittelmehrhei der ischöfe, die MmMI1t
S105€EN Gehorsam entgegenzubringen entscheidender Stimme Mitglieder der
en Auf der Basıs des kodikarischen Konferenz sınd gebilligt werden
Rechts verfügte die Bischofskonferenz und) die FeECOQNIELO des Apostolischen

Sinne VO  > (°  — 753 bereits ber die erhalten“
Möglichkeit lehramtliche Erklärungen [Die jeweiligen Statuten der ischofs-
als Aussagen der Bischofskonferenz konferenzen sind dl die Klarstellungen
herauszugeben Ooch ertforderte 1eS$ un rechtlich verbindlichen Festlegun-
gemä Call 455 84 wl e11 SCIHNCL- CI ANZUDASSECN nd dem Apostoli-
chaftliches Handeln . Fın- schen AUT Kekognition Uu-

mütigkeit der bischöflichen eschlufs- legen
fassung Das Apostolische Schreiben Osservatore Komano |dt bn Nr 31 /32
legt NOTMALLV verbın  ich fest dafs VO 371 ul 12)
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der Bischofskonferenzen. Die Bischöfe 
sind "authentische Künder tmd Lehrer 
des Glaubens für die ihrer Sorge an­
vertrauten Gläubigen" (can. 753 CIC) . 
Eingebunden in die universalrechtliche 
Lehrautorität von Papst tUld Bischofs­
kollegium haben die Bischofskonfe­
renzen am authentischen Lehramt der 
Kirche teil, dem die Gläubigen reli­
giösen Gehorsam entgegenzubringen 
haben. Auf der Basis des kodikarischen 
Rechts verfügte die Bischofskonferenz 
im Sinne von can. 753 bereits über die 
Möglichkeit, lehramtliche Erklärungen 
als Aussagen der Bischofskonferenz 
herauszugeben, doch erforderte dies 
gemäß can. 455 § 4 eIe ein gemein­
schaftliches Handeln i. S. einer Ein­
mütigkeit der bischöflichen Beschluß­
fassung. Das Apostolische Schreiben 
legt nW1 normativ verbindlich fest, daß 

Norbert Scholl 
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Lehraussagen der Bischofskonferenz 
als Verwirklichung des authentischen 
Lehramtes im Namen der Konferenz 
veröffentlicht werden, wenn diese ent­
weder "von den bischöflichen Mitglie­
dern einmütig gebilligt werden, oder 
daß sie, nachdem sie in der Vollver­
sammlung von einer wenigstens Zwei­
drittelmehrheit der Bischöfe, die mit 
entscheidender Stimme Mitglieder der 
Konferenz sind, gebilligt werden, 
(und) die recognitio des Apostolischen 
Stuhls erhalten". 
Die jeweiligen Statuten der Bischofs­
konferenzen sind an die Klarstellungen 
und rechtlich verbindlichen Festlegun­
gen anzupassen und dem Apostoli­
schen Stuhl zur Rekognition vorzu­
legen. 
(L'Osservatore Romano [dt.], Nr. 31 / 32 
vom 31. Juli 1998, 9-12) 
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